
Stadt Neumünster Neumünster, 26. Mai 2023 

Der Oberbürgermeister 

Zentrale Steuerung 

 

 

 

  AZ: 01.4 - Blank 

 

 

 

Drucksache Nr.:  0037/2023/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ratsversammlung 13.06.2023 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

Oberbürgermeister Bergmann 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Bestellungen: Mitgliederversammlung 

des Städtetages Schleswig-Holstein 

 

A n t r a g: Als stimmberechtigte Delegierte für die Mit-

gliederversammlung des Städtetages 

Schleswig-Holstein werden bestellt: 

 

1. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

3. _____________________________ 

 

4. _____________________________ 

 

Als Gastdelegierte werden bestellt: 

 

1. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

 

IRIS: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und  

Demokratie stärken 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz:  Ja – positiv 

 Ja – negativ 

 Nein 

 

 

 

 



-  2  - 

 

B e g r ü n d u n g: 
 

Der Vorstand des Landesverbandes des Städtetages Schleswig-Holstein hat beschlossen, 

dass die Mitgliederversammlung zur Wahl des Vorsitzenden, des Vorstandes und der 

Fachausschüsse am 04. September 2023 in Neumünster stattfindet. Das entspre-

chende Schreiben vom 15.05.2023 ist in der Anlage beigefügt. 

 

Im nichtöffentlichen Teil der Mitgliederversammlung sollen die Organe des Städtetages 

neu gewählt werden. Die Delegierten für die Mitgliederversammlung müssen von den 

örtlichen Organen deshalb rechtzeitig bestellt und bis zum 30.06.2023 mitgeteilt werden. 

 

Nach § 7 Absatz 4 der Satzung des Städtetages Schleswig-Holstein entsenden die Mit-

glieder je angefangene 25.000 Einwohner je eine oder einen stimmberechtigten Vertreter 

bzw. Vertreterin für die Dauer der Kommunalwahlperiode. 

Die Stadt Neumünster ist deshalb berechtigt, 4 Vertreter/-innen zu entsenden. Diese 

Personen können Mitglieder der Ratsversammlung oder Mitarbeiter/-innen der Stadtver-

waltung sein. Die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder soll aus Ratsmitgliedern best e-

hen. 

 

Der Städtetag Schleswig-Holstein hat mitgeteilt, dass außer den stimmberechtigten Ver-

tretern/Vertreterinnen auch Gäste ohne Stimmrecht aus dem Bereich der Ratsversamm-

lung oder aus dem Bereich der Verwaltung beim öffentlichen Teil der Mitgliederversamm-

lung zugegen sein können. Eine Begrenzung der Gastdelegierten für die gastgebende 

Stadt Neumünster gibt es nicht. 

 

§ 15 GStG ist zu berücksichtigen. 

 

Die bisherigen Delegierten der Mitgliederversammlung waren die Ratsherren Kühl, Delfs 

und Voigt, sowie Herr 1. Stadtrat Knapp. 

 

 

 

 

Tobias Bergmann 

 

Oberbürgermeister  

 

Anlage: 

Information zur Mitgliederversammlung des Städtetages vom 15.05.2023 
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